
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauleitplanung der  
Schöfferstadt Gernsheim 

 
Bebauungsplan  

„Die Grabenäcker, 3. Änderung (Fluxum)“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffent-
licher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB (Frist bis 19.12.2025) eingegangenen Stellungnah-
men mit Anregungen und Hinweisen 
 
 
 
 
 
 
Schöfferstadt Gernsheim und Gießen im Januar 2026 
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Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen: 
Deutsche Telekom Technik GmbH (19.12.2025) 
Gemeindevorstand der Gemeinde Biebesheim/Rhein (18.12.2025) 
Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Darmstadt (19.12.2025) 
IHK Darmstadt (02.12.2025) 
Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg, Landwirtschaft und Umwelt 
(11.12.2025) 
Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau, Regionalentwicklung und Mobilität (17.12.2025) 
PLEdoc GmbH (08.12.2025) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. 31.2 – Koordinierungsstelle (19.12.2025) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. I 18 – Kampfmittelräumdienst (09.12.2025) 
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG (Fristverlängerung bis 31.01.2026) 
 
 
 
Stellungnahmen ohne Anregungen und Hinweise: 
Amprion GmbH 
Amt für Bodenmanagement Heppenheim, Fachbereich 22 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Referat 
Infra I 3 
EWR Netz GmbH 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen, hessenArchäologie DA 
Magistrat der Stadt Bensheim 
Magistrat der Stadt Riedstadt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keine Stellungnahmen sind eingegangen von folgenden Trägern öffentlicher  
Belange: 
BASF SE, Flächenmanagement Ludwigshafen ESM/IF-C 13 
Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e. V., c/o Jörg Weise 
BUND Landesverband Hessen e.V. 
DADINA, Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation 
Deutsche Flugsicherung GmbH, Unternehmenszentrale 
Evonik Operations GmbH 
Freiwillige Feuerwehr der Schöfferstadt Gernsheim, Stephan Pitzer 
Gemeindevorstand der Gemeinde Alsbach-Hähnlein 
Gemeindevorstand der Gemeinde Bickenbach 
Gemeindevorstand der Gemeinde Einhausen 
Gemeindevorstand der Gemeinde Groß-Rohrheim 
Hessenwasser GmbH & Co.KG, 0 
Hessische Gesellschaft f. Ornithologie u. Naturschutz e.V. 
Kreishandwerkerschaft, für den Kreis Groß-Gerau 
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Niederlassung Rhein Main  
Landesjagdverband Hessen e.V. 
Lokale Nahverkehrsgesellschaft mbH Kreis Groß-Gerau LNVG, Ralf Keipinger 
Magistrat der Stadt Pfungstadt 
Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Hessen e.V. 
Naturschutzbund Gruppe Ried Frank Gröhl 
Ortslandwirt, Rainer Schenk 
Regionalbauernverband Starkenburg e.V. 
RWE Westfalen-Weser-Ems Netzservice GmbH, Abt. ERNN-H-LP 
SUED Umwelt- und Entsorgungsdienste Südhessen GmbH 
VNB Rhein-Main-Neckar GmbH & CO. KG 
Wanderverband Hessen.e.V., Verteilersteller Götz 
Wasserverband Hessisches Ried, 0 
Westnetz GmbH, Martin Iding 
 
 
Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 
 
Im Rahmen der Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB sind keine Stellungnahmen aus der 
Öffentlichkeit eingegangen. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH (19.12.2025) 
 
 
Beschlussempfehlungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 2. und 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Deutsche Telekom Technik GmbH wird bei Bedarf frühzeitig in die Ausführungs- und 
Koordinierungsplanung einbezogen, um gemeinsam eine Lösung zu finden, die von allen 
Beteiligten mitgetragen werden kann. 
Im Zuge der Abstimmung wird auch darüber zu sprechen sein, inwieweit die übrigen Anre-
gungen der Musterstellungnahme zu berücksichtigen sind.  
 
Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes, so dass das vorliegende Aufstel-
lungsverfahren ohne Zeitversatz fortgeführt werden kann. 
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Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Angesprochen ist der Vollzug des Bebauungsplans, so dass das Aufstellungsverfahren 
ohne Zeitverzug fortgeführt werden kann. 
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Gemeindevorstand der Gemeinde Biebesheim/Rhein (18.12.2025) 
 
 
Beschlussempfehlungen: 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die von der Gemeinde Biebesheim am Rhein mit Schreiben vom 22.05.2025 vorgetragenen 
Bedenken und Anmerkungen wurden im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 
Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB in die Abwägung eingestellt. Die Stadtverordnetenversammlung 
der Schöfferstadt Gernsheim hat hierzu am 28.10.2025 einen Beschluss gefasst; das Ab-
wägungsergebnis wurde der Gemeinde Biebesheim am Rhein am 01.12.2025 mitgeteilt. 
Eine Fortschreibung der Verkehrsuntersuchung sowie des Gutachtens zur Seveso-III-
Richtlinie war aufgrund des Abwägungsergebnisses nicht erforderlich. Durch die 3. Ände-
rung des Bebauungsplans „Die Grabenäcker“ (Fluxum) vergrößern sich die Achtungs- bzw. 
angemessenen Abstände im Sinne der Seveso-III-Richtlinie nicht in Richtung der Gemeinde 
Biebesheim am Rhein. 
Die verkehrliche Anbindung über die Justus-von-Liebig-Straße ist Bestandteil des seit 1992 
rechtskräftigen Bebauungsplans und wurde im Rahmen der vorliegenden Planung sowie 
der zugrunde liegenden Verkehrsuntersuchung berücksichtigt. Weitere Änderungen erge-
ben sich hieraus nicht. 
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Gemeindevorstand der Gemeinde Biebesheim/Rhein (22.05.2025) 
 
 
Beschluss vom 28.10.2025 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die Annahme der Gemeinde Biebesheim, dass sich durch die 3. Änderung des Bebauungs-
plans ‚Die Grabenäcker‘ (FLUXUM) Achtungsabstände gemäß der Seveso-III-Richtlinie 
nicht weiter in Richtung der Gemeinde Biebesheim verschieben, ist zutreffend. Gegenüber 
dem bestehenden Bebauungsplan erfolgen keine Änderungen hinsichtlich der im Plangebiet 
zulässigen Nutzungen. Wie bisher werden Teilflächen des Plangebiets als Gewerbegebiet 
(GE) bzw. als Industriegebiet (GI) ausgewiesen. Was den bestehenden Betriebsbereich der 
Merck Surface Solutions GmbH (jetzt SUSONITY GmbH) betrifft, wurde der angemessene 
Abstand nach Leitfaden KAS-18 im Jahr 2024 durch ein neues Gutachten ermittelt. Das 
Gutachten hat ergeben, dass sich die angemessenen Abstände seit 2008 aufgrund der 
erfolgten Änderungen innerhalb des Betriebsbereichs reduziert haben. Der Gutachter hat 
angemessene Abstände i.S.d. Leitfadens KAS-18 von 100 bis 150 m ermittelt – gemessen 
um die entsprechenden Orte des Vorkommens der störfallrelevanten Stoffe im Betriebsbe-
reich. Soweit nach den Festsetzungen des bestehenden Bebauungsplans und denen der 3. 
Änderung des Bebauungsplans ‚Die Grabenäcker‘ (FLUXUM) grundsätzlich die Ansiedlung 
von Betrieben, die den Anforderungen der Seveso-III-Richtlinie unterfallen, möglich ist (dies 
trifft für die GI-Flächen zu), so gilt zum einen, dass diese Möglichkeit bereits aktuell besteht, 
durch den künftigen Bebauungsplan also keine zusätzlichen bzw. weitergehende Ansied-
lung derartiger Betriebe ermöglicht wird. Zum anderen wäre für den Fall, dass im Plangebiet 
künftig derartige Betriebe angesiedelt werden sollen, im Genehmigungsverfahren nachzu-
weisen, dass den Anforderungen an die Wahrung des angemessenen Abstands i.S.d. Se-
veso-III-Richtlinie Rechnung getragen wird. 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
In der dem Bebauungsplan zugrunde liegenden Verkehrsuntersuchung (R+T 
Verkehrsplanung, Oktober 2023) wurden die zu erwartenden Neuverkehre nach den 
fachlichen Standards der FGSV und auf konservativer Datenbasis prognostiziert. Die 
Belastung des Knotens K1 wurde unter einem Worst-Case-Szenario mit einem 
gleichmäßigen Zufluss über das nördliche und südliche Werkstor betrachtet. Bereits im 
Gutachten werden Maßnahmen wie eine verstärkte Nutzung des südlichen Werkstors sowie 
die Umsetzung eines betrieblichen Mobilitätsmanagements als Optionen zur Entlastung 
vorgeschlagen. 
 
 



 

 
Schöfferstadt Gernsheim - Bebauungsplan „Die Grabenäcker, 3. Änderung (Fluxum)“ Abw. § 3(2) und § 4(2) BauGB 

 

 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Das Gutachten zeigt, dass die Leistungsfähigkeit des Knotens K1 im Bestand und im 
Prognose-Nullfall 2035 erhalten bleibt. Lediglich bei kumulierter Belastung im Planfall 2035 
könnte es zu Kapazitätsengpässen kommen. In diesen Fällen ermöglicht das vorgesehene 
Monitoring – in einem Rhythmus von 3 bis 5 Jahren – eine frühzeitige Bewertung der 
tatsächlichen Verkehrsentwicklung und ggf. eine gezielte Nachsteuerung. 
 
Zusätzlich ist festzuhalten, dass seitens des Straßenbaulastträgers Hessen Mobil im 
Rahmen der Beteiligung ausdrücklich festgestellt wurde, dass gegen die vorliegende 
Bauleitplanung grundsätzlich keine Einwände bestehen und die äußere verkehrliche 
Erschließung des Plangebietes derzeit als gesichert angesehen wird. 
 
Die Anbindung über die Justus-von-Liebig-Straße erfolgt innerhalb des seit 1992 
rechtskräftigen Bebauungsplans „Die Grabenäcker 1. Änderung“ für ein Industrie- und 
Gewerbegebiet. Eine generelle Infragestellung dieser Anbindung ist daher nicht veranlasst. 
Hinweise auf zusätzliche Erschließungsvorhaben im Umfeld – wie etwaige künftige 
Entwicklungen im Gemeindegebiet Biebesheim – können im Rahmen des Monitorings 
berücksichtigt werden, sobald belastbare Daten hierzu vorliegen. 
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Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Darmstadt (19.12.2025) 
 
 
Beschlussempfehlungen: 
 
 
Zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Ein Anspruch auf Durchführung aktiver Schallschutzmaßnahmen gegenüber dem Straßen-
baulastträger besteht gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) bei bestehenden 
klassifizierten Straßen nicht. 
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde parallel eine schalltechnische Untersuchung 
durchgeführt. Die darin ermittelten Geräuschkontingente und empfohlenen passiven Maß-
nahmen wurden in die Festsetzungen des Bebauungsplans aufgenommen. Es wird davon 
ausgegangen, dass diese Maßnahmen ihre Schutzwirkung entfalten und eine verträgliche 
städtebauliche Entwicklung ermöglichen. 
Vor dem Hintergrund der zulässigen Nutzungen innerhalb eines Industriegebiets ist zudem 
nicht davon auszugehen, dass es zu immissionsschutzrechtlich relevanten Konflikten 
kommt. 
 
Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Durchführung eines turnusmäßigen Verkehrsmessprogramms (Monitoring) wird grund-
sätzlich unterstützt. Eine regelmäßige Überprüfung der Verkehrsmengen und der Leistungs-
fähigkeit im Abstand von 3 bis 5 Jahren ist ein geeignetes Instrument zur Beobachtung der 
tatsächlichen Entwicklung und zur bedarfsgerechten Anpassung etwaiger verkehrlicher 
Maßnahmen. 
Die Kostentragung für das Monitoring ist im Rahmen der Planung zwischen der Stadt 
Gernsheim als Trägerin der Bauleitplanung, der Gemeinde Biebesheim sowie dem Vorha-
benträger vertraglich geregelt bzw. in Abstimmung. Einzelfragen der Umsetzung können auf 
dieser Grundlage zwischen den Beteiligten geklärt werden. 
 
Zu beachten ist, dass für die betroffene Fläche bereits durch den Bebauungsplan „Die Gra-
benäcker“, 1. Änderung, rechtsverbindliches Planungsrecht mit Festsetzungen für ein In-
dustrie- und Gewerbegebiet besteht. Die gegenwärtige Änderung stellt eine Weiterentwick-
lung innerhalb dieses Rahmens dar, wobei die Ausweisung von Bauflächen, Erschließungs-
struktur und Nutzungsmöglichkeiten konkretisiert werden. 
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Die dem Verfahren zugrunde liegende Verkehrsuntersuchung basiert auf konservativen 
Annahmen und enthält eine Worst-Case-Betrachtung der zu erwartenden Zusatzverkehre. 
Für nahezu alle Knotenpunkte des relevanten Netzes wird ausreichende Leistungsfähigkeit 
prognostiziert. Für den Knotenpunkt Waldstraße / B44 (K1) wird eine mögliche Überlastung 
einzelner Fahrbeziehungen identifiziert, deren Eintreten jedoch von mehreren Faktoren 
abhängt und daher im weiteren Verlauf im Rahmen des Monitorings zu beobachten ist. 
 
Die im Gutachten vorgeschlagenen Entlastungs- und Steuerungsmaßnahmen wurden im 
Zuge der Bauleitplanung planerisch berücksichtigt. Vor dem Hintergrund der bestehenden 
planungsrechtlichen Ausgangslage erscheint eine generelle Zuordnung der Planung und 
Finanzierung etwaiger künftiger Umbaumaßnahmen allein der Stadt nicht sachgerecht. Die 
Notwendigkeit konkreter baulicher Eingriffe ist vielmehr auf Grundlage der Monitoring-
Ergebnisse und unter Berücksichtigung der tatsächlichen Entwicklungen im Einzelfall zu 
bewerten. 
 
Zu 4. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Bei einem ggf. künftig erforderlichen Umbau des Knotenpunkts Waldstraße / B 44 / L 3361 
(K1) sind Belange des Fuß- und Radverkehrs unter Berücksichtigung der Verkehrssicher-
heit und der Leistungsfähigkeit des Knotens angemessen zu berücksichtigen. Entsprechen-
de Anforderungen ergeben sich bereits aus den einschlägigen Regelwerken und wären im 
Falle einer konkreten Maßnahmenplanung auf Grundlage der Ergebnisse des vorgesehe-
nen Verkehrsmonitorings zu berücksichtigen. Eine konkrete Umbaumaßnahme ist zum 
gegenwärtigen Planungsstand nicht Gegenstand des Bebauungsplans. 
 
Zu 5. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die südliche Anbindung des Plangebiets an die Robert-Bunsen-Straße ist Bestandteil der 
äußeren Erschließung und wurde in der Planung berücksichtigt. Gegenüber dem Vorentwurf 
wurde die Lage der Anbindung jedoch bewusst verändert. Hintergrund ist die unmittelbare 
Nähe eines bestehenden Pumpwerks an der ursprünglich vorgesehenen Ausfahrt. Nach 
Rücksprache mit dem für die Schöfferstadt Gernsheim tätigen Ingenieurbüro (IBE) wurde 
empfohlen, die Anbindung zu verlegen, da eine Verlegung des Pumpwerks mit unverhält-
nismäßig hohem finanziellem Aufwand verbunden wäre. Zudem ist aus Gründen der Be-
triebssicherheit sicherzustellen, dass die Fläche um das Pumpwerk nicht unmittelbar in 
einer Betriebszufahrt liegt, da andernfalls eine Gefährdung des Wartungspersonals nicht 
ausgeschlossen werden kann. 
Vor diesem Hintergrund wurde im Bebauungsplan auf eine detaillierte Festsetzung der 
konkreten Lage und Ausbildung der südlichen Anbindung verzichtet. Stattdessen ist im 
Bereich der Robert-Bunsen-Straße eine flexible Erschließungszone festgesetzt.  
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Diese ermöglicht es, die konkrete Ausbildung der Anbindung im Rahmen der späteren Aus-
führungsplanung an die technischen, sicherheitsrelevanten und funktionalen Randbedin-
gungen anzupassen. Die Festsetzung dient zugleich dazu, die erforderliche betriebliche 
Flexibilität sicherzustellen; hierzu gehören insbesondere die Durchschneidung der Baugren-
zen sowie die Zulässigkeit funktional erforderlicher Hochbauten (z. B. Parkhäuser). 
 
Die konkrete Lage und geometrische Ausgestaltung der Anbindung an die Robert-Bunsen-
Straße ist daher bewusst nicht Gegenstand der verbindlichen Bauleitplanung, sondern bleibt 
der nachfolgenden Ausführungs- und Erschließungsplanung vorbehalten. Eine Überarbei-
tung der Planzeichnung ist aus bauleitplanerischer Sicht nicht erforderlich. An der grund-
sätzlichen verkehrlichen Erschließung und deren Leistungsfähigkeit ergeben sich hieraus 
keine Änderungen. 
 
Zu 6. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Begründung wird redaktionell korrigiert. Der Anschluss an die Bundesautobahn A 67 
erfolgt über die B 426 und nicht über die B 486. 
 
Zu 7. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Einstufung der Radverkehrsverbindung entlang der L 3361 als Hauptverbindung (RN II) 
gemäß Radverkehrskonzept des Landkreises Groß-Gerau wird berücksichtigt. Die Bedeu-
tung dieser Verbindung wird im Rahmen der verkehrlichen Gesamtbetrachtung anerkannt. 
 
Zu 8. und 9: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird festgestellt, dass entlang der L 3361 abschnittsweise keine durchgängig richtlinien-
konforme Radverkehrsführung besteht und im Bereich der Gemarkung Gernsheim eine 
Lücke von ca. 1,5 km vorhanden ist. Die bestehende Querung für den Fuß- und Radverkehr 
am Knotenpunkt K1 (B 44 / Waldstraße (L 3361)) wird mit Blick auf einen möglichen künfti-
gen Lückenschluss an Bedeutung gewinnen. 
 
Maßnahmen zum Ausbau oder zur Ergänzung der Radverkehrsinfrastruktur entlang klassifi-
zierter Straßen sind jedoch nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanverfahrens. Entspre-
chende Maßnahmen sind im Zuständigkeitsbereich des Straßenbaulastträgers und gegebe-
nenfalls im Rahmen gesonderter Planungen zu prüfen. 
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IHK Darmstadt (02.12.2025) 
 
 
Beschlussempfehlungen: 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die grundsätzliche Unterstützung der Planung durch die Industrie- und Handelskammer 
wird begrüßt.  
 
Die Planung zur Weiterentwicklung des Gebiets „Die Grabenäcker“ (Fluxum) verfolgt das 
Ziel, einen zukunftsfähigen, innovationsorientierten Wirtschaftsstandort zu entwickeln, der 
wirtschaftliche Entwicklung mit hohen Anforderungen an Nachhaltigkeit, Ressourcenscho-
nung und Klimaanpassung verbindet. 
 
Die im Rahmen der Stellungnahme hervorgehobenen Aspekte – insbesondere die kompak-
te und flächeneffiziente Bebauung, die umfangreichen Begrünungsmaßnahmen, die dezent-
rale Regenwasserbewirtschaftung sowie die verkehrliche Lagegunst mit Gleisanschluss, 
Rheinhafen und Anbindung an das übergeordnete Straßennetz – entsprechen den Zielen 
der Bauleitplanung und wurden bei der Planaufstellung berücksichtigt. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der IHK keine konkreten Bedenken oder 
Einwendungen vorgetragen werden und dass der Kammer keine Stellungnahmen einzelner 
kammerzugehöriger Unternehmen vorliegen. Angemerkt sei, dass im Rahmen des Aufstel-
lungsverfahrens keine Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit vorgetragen wurden.  
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Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg, Landwirtschaft und Umwelt 
(11.12.2025) 
 
 
Beschlussempfehlungen: 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die Bedeutung landwirtschaftlich genutzter Flächen, insbesondere leistungsfähiger und 
beregnungsfähiger Ackerflächen, wird ausdrücklich anerkannt. Die mit der Planung verbun-
dene Inanspruchnahme von ca. 32 ha Ackerfläche wurde im Umweltbericht sowie im Rah-
men der planerischen Abwägung umfassend berücksichtigt. Dabei wurde insbesondere 
geprüft, inwieweit bestehendes Planungsrecht fortentwickelt wird und welche Möglichkeiten 
zur Minderung der Eingriffe bestehen. 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Eine frühzeitige Einbindung des betroffenen Bewirtschafters ist vorgesehen. Im Rahmen der 
Umsetzung von CEF- bzw. FCS-Maßnahmen sowie etwaiger Kompensationsflächen wird 
die bestehende landwirtschaftliche Nutzung berücksichtigt. Die zuständige Landwirtschafts-
behörde sowie der Bewirtschafter werden in den weiteren Umsetzungs- und Abstimmungs-
prozess eingebunden; der Austausch wird dokumentiert. 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die vorgesehenen FCS-Maßnahmen für Feldvogelarten werden im weiteren Verfahren 
fachlich konkretisiert und mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 
Dabei werden sowohl agrarstrukturelle Belange als auch die bestehende Bewirtschaftung 
der betroffenen Flächen berücksichtigt. Eine Beteiligung der zuständigen Landwirtschafts-
behörde sowie des Bewirtschafters ist Bestandteil dieses Abstimmungsprozesses. 
 
Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Die Hinweise zu § 9a und § 12 des Hessischen Energiegesetzes sowie zur Hessischen 
Verordnung zur Installation von Photovoltaikanlagen über Stellplatzflächen (PVStellpV vom 
22.12.2023) werden berücksichtigt. Die Möglichkeit der Mehrfachnutzung versiegelter Flä-
chen, insbesondere von Stellplatzanlagen, für erneuerbare Energien ist Bestandteil der 
planerischen Zielsetzung und wird durch die Festsetzungen des Bebauungsplans nicht 
ausgeschlossen. Die konkrete Umsetzung erfolgt im Rahmen der nachfolgenden Genehmi-
gungs- und Ausführungsplanung. 
 
Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die landwirtschaftliche Nutzung der Flächen soll – soweit möglich – bis zur tatsächlichen 
Umsetzung der Erschließung aufrechterhalten bleiben. Die Inanspruchnahme der Flächen  
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erfolgt schrittweise im Zuge der Gebietsentwicklung. Damit wird dem Grundsatz der Flä-
chensparsamkeit und einer möglichst langen Nutzbarkeit der Ackerflächen Rechnung ge-
tragen. 
 
Die Planung verfolgt das Ziel, eine ausgewogene Lösung zwischen städtebaulicher Entwick-
lung, Artenschutz, Nutzung erneuerbarer Energien und den Belangen der Landwirtschaft zu 
erreichen. Die vorgetragenen Hinweise werden in den weiteren Verfahrens- und Umset-
zungsstufen berücksichtigt, ohne die grundlegenden Planungsziele in Frage zu stellen. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
 

Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau, Regionalentwicklung und Mobilität (15.12.2025) 
 
 
Beschlussempfehlungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Zu 3.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, die Einschätzung nicht 
geteilt. 
Die Kartendarstellungen der faunistischen Kartierungen dienen der Übersicht. Die vollstän-
digen Detailinformationen liegen den Fachgutachten zugrunde und stehen für die fachliche 
Prüfung zur Verfügung. Zur Verbesserung der Nachvollziehbarkeit wird geprüft, ob die Dar-
stellungen im weiteren Verfahren maßstäblich bzw. in höherer Auflösung ergänzt oder er-
läutert werden können. 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Durchführung der Vermeidungsmaßnahme V01 erfolgt unter fachlicher Begleitung einer 
Umweltbaubegleitung. Dabei ist sicherzustellen, dass Eingriffe in Bereichen mit Reptilien-
vorkommen so erfolgen, dass eine Verletzung oder Tötung von Tieren vermieden wird. 
Sofern dies während der Winterruhe nicht ausgeschlossen werden kann, ist die Maßnahme 
in die Aktivitätsphase der Tiere zu verlegen. Entsprechende Vorgaben werden im Rahmen 
der Ausführungsplanung und der ökologischen Baubegleitung verbindlich berücksichtigt. 
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5. 
 
6. 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 
 
12. 
 
 

Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Zur besseren Verständlichkeit wird die Beschreibung der Vermeidungsmaßnahme V04 im 
weiteren Verfahren präzisiert und – analog zu V03 – eindeutig auf die jeweilige Ziel- bzw. 
Aufnahmefläche für die Umsiedlung der Wechselkröten Bezug genommen. Eine Ergänzung 
der Hinweise im Umweltbericht erfolgt. 
 
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Empfehlung, sich bei der Ausgestaltung der Maßnahmen zum Vogelschlag am Leitfa-
den „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“ (Schweizerische Vogelwarte Sempach, 
2022) zu orientieren, wird aufgegriffen. Eine Ergänzung der Hinweise in den textlichen Fest-
setzungen erfolgt. 
 
Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Formulierung zum artenschutzbezogenen Monitoring wird vereinheitlicht und auf alle 
einschlägigen Maßnahmen übertragen. Das Monitoring ist über einen Zeitraum von mindes-
tens drei Jahren durchzuführen. Im Sinne eines adaptiven Risikomanagements kann die 
Dauer – abhängig vom Erfolg der Maßnahmen – verlängert werden. Eine Abschlussdoku-
mentation ersetzt nicht die Verpflichtung, das Monitoring bei Bedarf bis zum Erreichen des 
Maßnahmenziels fortzuführen und erforderliche Anpassungen vorzunehmen. 
 
Zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Maßnahmen C03 bis C06 sind Bestandteil des Artenschutzgutachtens und des Um-
weltberichts und werden im weiteren Verfahren zur Vereinheitlichung und Klarstellung in die 
textlichen Festsetzungen unter die Hinweise aufgenommen. 
 
Zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es ist zutreffend, dass aufgrund der Betroffenheit der Arten Feldlerche, Grauammer und 
Rebhuhn eine Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. Die 
Sicherung der funktionalen Erhaltungsmaßnahmen (FCS-Maßnahmen) einschließlich der 
rechtlichen Absicherung der Flächen ist Voraussetzung für die Vollzugsfähigkeit des Be-
bauungsplans.  
 
Zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die positive fachliche Einschätzung zur grundsätzlichen Genehmigungsfähigkeit der Aus-
nahme wird begrüßt. Die noch offenen Detailfragen zur Ausgestaltung, Pflege und langfris-
tigen Sicherung der Maßnahmen werden im Rahmen der abschließenden Prüfung geklärt.  
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In den Kaufverträgen über den Erwerb der Ausgleichsflächen, die zum Satzungsbeschluss 
beurkundet vorliegen, wird die Eintragung einer Dienstbarkeit zugunsten des Landes Hes-
sen – Forstverwaltung – zur dinglichen Sicherung der Flächen als Ausgleichsflächen bewil-
ligt und beantragt. Die Maßnahmen werden im Kompensationsverzeichnis des Landes 
Rheinland-Pfalz dokumentiert. 
 
 
Zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Zur Vermeidung von Missverständnissen wird im Umweltbericht  
klargestellt, dass es sich bei der genannten „FCS-Maßnahme“ nicht um eine separate, nicht 
offengelegte Anlage handelt, sondern um in der Begründung erwähnte Maßnahmenziele 
und -inhalte. Das Konzept „FCS-Maßnahme für Feldlerche, Rebhuhn und Grauammer“ wird 
als Anlage Bestandteil des Umweltberichtes. 
 
 
Zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es ist zutreffend, dass in der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung zwei rechnerische Ab-
weichungen enthalten sind. Die genannten Multiplikationen für die Pflanzfläche G 3 (Bio-
toptyp 2.500 – Hecken, Sträucher heimisch) sowie für den Biotoptyp 6.370 (naturnahe 
Grünlandanlage) werden rechnerisch korrigiert. 
Infolge der Korrektur werden die jeweiligen Biotopwerte sowie die Gesamtsumme der Bio-
topwertbilanz entsprechend angepasst. An der grundsätzlichen Bewertung der Eingriffs- 
und Ausgleichsrelation sowie an der Feststellung der bilanziellen Ausgeglichenheit der 
Planung ergeben sich hierdurch keine inhaltlichen Änderungen. 
Die korrigierten Werte werden in den Unterlagen nachvollziehbar dargestellt. 
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13. 
 
 
 
14. 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
 
 
16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. 
 
 
 
 
 
 

 
Zu 13.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die OWB wurde an dem Aufstellungsverfahren beteiligt und hat eine Stellungnahme abge-
geben. 
 
Zu 14.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Vgl. ergänzende STN des Immissionsschutzes vom 17.12.2025. 
„Das Schallgutachten vom 04.11.2023 zum Verkehrslärm sowie vom 21.03.2025 
zur Geräuschkontingentierung sind mit den enthaltenen Textvorschlägen in den 
Bebauungsplan mit aufzunehmen. Darüber hinausgehend gibt es zu diesem Zeit-
punkt keine Bedenken.“ 
 
Zu 15.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Wie sich ausdrücklich aus B.I.2 der Textlichen Festsetzungen ergibt, ist für Solaranlagen 
der dort genannte Abstand (mindestens entsprechend der Anlagenhöhe) maßgeblich. 
Solaranlagen stehen der Dachbegrünungspflicht nicht entgegen, sofern die Begrünung 
dadurch nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Die Kombination aus Dachbegrünung und 
Photovoltaik wird ausdrücklich begrüßt. 
 
Zu 16.: (Reduktion Dachbegrünung von 80 % auf 50 % / Begründung / „sensible tech-
nische Installationen“): 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Reduktion der Dachbegrünungsquote von ursprünglich 80 % auf nunmehr mindestens 
50 % wurde im Zuge der Planbearbeitung aus Gründen der praktischen Umsetzbarkeit (u. 
a. größere Hallenbauten, technische Aufbauten, PV, Oberlichter, Wartungs-/Revisionswege) 
nachvollziehbar begründet; zugleich wurde geprüft, dass hierdurch kein Ausgleichsdefizit 
entsteht und die Annahmen des Niederschlagswasserkonzepts weiterhin tragfähig sind. Die 
Ausnahme „betriebs- oder sicherheitstechnische Erfordernisse“ ist in den textlichen Festset-
zungen bereits mit Beispielen konkretisiert (z. B. Rechenzentren, Industrieanlagen mit sen-
siblen technischen Installationen). 
 
Zu 17.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die kommunale Wärmeplanung erfolgt unabhängig vom Bebauungsplanverfahren und ist – 
wie in der Abwägung dargestellt – bis spätestens 2028 verbindlich zu erstellen. Für das 
Plangebiet liegt ein vorläufiges Energiekonzept als Arbeitsstand vor; konkrete Festlegungen 
(z. B. Netze, Flächen, Wärmequellen, Kälteversorgung, Anschlussgrade) sind derzeit noch 
nicht abschließend bestimmbar, da sie von der weiteren städtebaulichen Entwicklung und 
den ansiedlungsbedingten Bedarfen abhängen.  
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18. 
 
 
 
 
 
19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Weitere Ausführungen zur kommunalen Wärmeplanung in den Unterlagen zum vorliegen-
den Bebauungsplanverfahren sind nicht erforderlich; insbesondere bedarf es keiner Beifü-
gung des vorläufigen Energiekonzepts. 
 
 
Zu 18.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die fehlerhafte Himmelsrichtung zur Lage des Photovoltaik-Parks wird in Begründung und 
Umweltbericht redaktionell korrigiert. 
 
 
 
 
Zu 19: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
Soweit die Anregungen und Hinweise die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung betreffen, 
sind sie im Rahmen der Planaufstellung bereits berücksichtigt worden. Insbesondere die 
Anforderungen an öffentliche Verkehrsflächen und deren Befahrbarkeit wurden in der Er-
schließungsplanung aufgegriffen. 
 
Bezüglich der weiteren Hinweise – insbesondere zur Brüstungshöhe gemäß § 36 HBO, 
Zufahrtsregelungen (§ 5 Abs. 1 HBO), Löschwasserversorgung sowie zu verkehrsberuhigten 
Bereichen – wird darauf verwiesen, dass es sich um Vollzugsvorgaben handelt, die dem 
geltenden Recht unterliegen und im Rahmen der jeweiligen Baugenehmigungsverfahren 
zwingend zu beachten sind. 
 
Die Hinweise wurden in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen, um deren 
Relevanz transparent darzustellen. 
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Zu 20.: Der Anregung wird entsprochen. 
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Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau, Regionalentwicklung und Mobilität (17.12.2025) 
 
 
Beschlussempfehlungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
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PLEdoc GmbH (02.12.2025) 
 
 
Beschlussempfehlungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis 
genommen. 
Angemerkt sei, dass die Gasleitung (DN 80) teilweise bereits getrennt und zurück gebaut 
wurde (11/2023). 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. 31.2 – Koordinierungsstelle (19.12.2025) 
 
 
Beschlussempfehlungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Zusammenfassung ist zutreffend. 
 



 

 
Schöfferstadt Gernsheim - Bebauungsplan „Die Grabenäcker, 3. Änderung (Fluxum)“ Abw. § 3(2) und § 4(2) BauGB 

 

 

27 

 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Planung steht im Einklang mit den Zielen der Raumordnung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB. 
Das Plangebiet liegt innerhalb eines im Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennut-
zungsplan 2010 ausgewiesenen Vorranggebiets für Industrie und Gewerbe (Bestand). Die 
beabsichtigte Nutzung entspricht dieser Festlegung. 
 
Der vollständigen Überlagerung durch ein Vorbehaltsgebiet für vorbeugenden Hochwasser-
schutz wird im Rahmen der Bauleitplanung Rechnung getragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die hohen Grundwasserstände im Plangebiet sind bekannt und wurden im Bodengutachten 
sowie in den Konzepten zur Niederschlagswasserbewirtschaftung und zum Hochwasser-
schutz berücksichtigt. Die vorhandenen Untersuchungen zeigen, dass die geplante Nutzung 
unter Berücksichtigung geeigneter baulicher Maßnahmen grundsätzlich realisierbar ist. 
Detaillierte, objektbezogene Untersuchungen zur Grundwassersituation sowie die Festle-
gung konkreter Gründungs- und Einbindetiefen sind Bestandteil der nachfolgenden Bau- 
und Genehmigungsplanung und können auf Ebene der Bauleitplanung nicht abschließend 
festgelegt werden. Entsprechende Hinweise und Regelungen zur an die Boden- und 
Grundwasserverhältnisse angepassten Bauweise sind in den textlichen Festsetzungen und 
der Begründung enthalten. 
Eine flächenhafte Kennzeichnung als vernässungsgefährdetes Gebiet gemäß § 9 Abs. 5 
BauGB ist daher nicht vorgesehen. 
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4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die angesprochenen wasserrechtlichen Belange zur Einbindung von Bauwerken ins 
Grundwasser, zu Grundwasserhaltungen, Erdaufschlüssen, unbeabsichtigter Grundwas-
sererschließung sowie zu genehmigungspflichtigen Tiefeneingriffen sind bereits in den 
Planunterlagen berücksichtigt. Entsprechende Hinweise finden sich in der Begründung 
sowie im Hinweis- und Erläuterungsteil der textlichen Festsetzungen. 
 
Eine weitergehende Ergänzung der Unterlagen ist daher nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 5.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis 
genommen. 
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6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Ableitung des anfallenden Schmutzwassers über die zentrale Abwasserbehandlungsan-
lage (ZABA) der Merck Site Management GmbH ist in der Begründung nachvollziehbar 
dargestellt. Die vorhandenen Kapazitäten der ZABA sowie das vorgelegte Gutachten zur 
Neufeststellung der Auslegungskapazität wurden berücksichtigt. 
Es ist zutreffend, dass die künftig anfallenden Schmutzwassermengen von der Art und dem 
Umfang der sich ansiedelnden Betriebe abhängen. Die Sicherstellung ausreichender Be-
handlungskapazitäten ist im Rahmen der weiteren Erschließung und der jeweiligen Geneh-
migungsverfahren zu prüfen. Eine verbindliche Festsetzung konkreter Abwassermengen ist 
auf Ebene der Bauleitplanung nicht erforderlich. 
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8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die ortsnahe Versickerung von Niederschlagswasser wurde im Niederschlagswasserkon-
zept sowie im ergänzenden Nachtrag zur Reduzierung der Dachbegrünung umfassend 
untersucht. Dabei wird – wie in der Begründung dargelegt – zwischen belastetem und unbe-
lastetem Niederschlagswasser differenziert. Die Notwendigkeit wasserrechtlicher Erlaubnis-
se gemäß § 8 WHG sowie die Anwendung der einschlägigen Regelwerke (u. a. DWA-A 
138) sind bereits in den Unterlagen berücksichtigt. 
 
Die textlichen Festsetzungen regeln den Umgang mit Niederschlagswasser insbesondere 
für private Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung. Die Zuläs-
sigkeit der Versickerung ist ausdrücklich auf Flächen beschränkt, die der Belastungskatego-
rie I gemäß Tabelle 5 der DWA-A 138-1 entsprechen. Für stärker belastete Flächen ist eine 
Versickerung ausgeschlossen; die Entwässerung ist in diesen Fällen im Rahmen der was-
serrechtlichen Verfahren gesondert zu regeln. Eine weitergehende Differenzierung auf Ebe-
ne der Bauleitplanung ist nicht erforderlich. 
 
Für Dachflächen ist die Reduzierung der Dachbegrünung von 80 % auf 50 % fachlich nach-
vollziehbar begründet. Die hieraus resultierenden höheren Abflussmengen wurden im er-
gänzten Niederschlagswasserkonzept bilanziert. Der Einsatz von Mulden-, Rigolen- oder 
kombinierten Systemen ist ausschließlich für unbelastetes Niederschlagswasser vorgese-
hen und wird in der Abwägung entsprechend eingegrenzt. 
 
Die textlichen Festsetzungen enthalten unter Ziffer 3.2 die verbindliche Vorgabe, dass Pla-
nung, Bau und Betrieb der Entwässerungs- und Versickerungsanlagen nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen haben. Die in der Abwägung zur Stellungnah-
me vom 30.05.2025 dargestellten Detailanforderungen zur Bodenzusammensetzung, Be-
pflanzung und Materialqualität betreffen die Ausführungsplanung und werden dort berück-
sichtigt. Eine vollständige Übernahme dieser technischen Detailvorgaben in die textlichen 
Festsetzungen ist nicht erforderlich. 
 
Der Hinweis zur Einleitung von Niederschlagswasser von Flächen mit im Freien aufgestell-
ten Kühlaggregaten mit Ethylen- oder Propylenglycol wird geprüft. Eine entsprechende 
Klarstellung wird in den Hinweisteil der textlichen Festsetzungen aufgenommen. 
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9. 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 10: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Stellungnahme vom 30. Mai 2025 behält weiterhin Gültigkeit und wurde im Rahmen des 
Abwägungsprozesses berücksichtigt. Die hierzu getroffenen Abwägungsentscheidungen 
gelten fort. 
 
 
Nachsorgender Bodenschutz 
 
Zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird bestätigt, dass für den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Die Grabenäcker“, 3. 
Änderung (Fluxum), keine Einträge in der Altflächendatei vorliegen. Die bekannten Boden-
verunreinigungen auf dem Betriebsgelände der Merck wurden im Umweltbericht berücksich-
tigt; sie liegen außerhalb des Plangebiets. 
Bedenken aus Sicht des nachsorgenden Bodenschutzes bestehen nicht. 
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12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes wurden im Umweltbericht sowie in der Be-
gründung umfassend berücksichtigt. Die Erforderlichkeit eines Bodenschutzkonzepts sowie 
einer bodenkundlichen Baubegleitung wird anerkannt. Diese Maßnahmen betreffen jedoch 
die Ausführungs- und Genehmigungsebene und sind nicht Regelungsgegenstand der Bau-
leitplanung. 
Die in der Stellungnahme aufgeführten Anforderungen zur Erstellung eines Bodenschutz-
konzepts, zur frühzeitigen und qualifizierten Einbindung einer bodenkundlichen Baubeglei-
tung, zu deren Unabhängigkeit, Dokumentationspflichten sowie zu Zwischen- und Ab-
schlussberichten sind im Rahmen der nachfolgenden Genehmigungsverfahren und der 
Bauausführung umzusetzen. Entsprechende Verpflichtungen ergeben sich aus den ein-
schlägigen fachrechtlichen Vorgaben und werden dort verbindlich eingefordert. 
Eine weitergehende Aufnahme dieser detaillierten organisatorischen und verfahrensbezo-
genen Anforderungen als textliche Festsetzungen im Bebauungsplan ist nicht erforderlich. 
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14. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 13.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kennt-
nis genommen. 
 
 
 
Zu 14: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
und wurden zur Berücksichtigung bei Bauplanung und -ausführung in die Begründung zum 
Bebauungsplan aufgenommen. 
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Zu 15.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. I 18 – Kampfmittelräumdienst (09.12.2025) 
 
 
Beschlussempfehlungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
In der Begründung zum Bebauungsplan wurden bereits Aussagen zur potenziellen Kampf-
mittelbelastung aufgenommen, die auf dem Erkenntnisstand zum Zeitpunkt der Planerstel-
lung basieren und insbesondere den neu zu beplanenden Ostteil betreffen. Die nun übermit-
telten Detailinformationen, insbesondere die Lage des Verdachtspunktes Nr. 24 sowie der 
Hinweis auf Bombenabwürfe und ehemalige Flakstellungen, stellen eine Konkretisierung 
und Aktualisierung dieser bisherigen Erkenntnisse dar. 
 
Der betroffene Bereich wurde bereits durch die Firma CEG im Rahmen einer Freilegung 
und Bewertung geprüft. Laut Freigabebescheinigung vom 26.11.2019 wurden die festge-
stellten Anomalien unter Einsatz eines sprenggeschützten Baggers bis in 5 m Tiefe durch 
einen EOD-Feuerwerker untersucht und als nicht kampfmittelverdächtig eingestuft. Es han-
delte sich um RC-Material und Eisenschrott. 
Zudem fanden im betroffenen Bereich bereits umfangreiche Erdarbeiten im Zuge von Stra-
ßenbau und Leitungsverlegungen statt, sodass nach aktueller fachlicher Einschätzung kein 
Kampfmittelverdacht mehr besteht. 
 
Vorbehaltlich der allgemeinen Hinweise zur Restrisiken bei Kampfmitteln bestehen daher 
aus fachlicher Sicht keine Bedenken gegenüber bodeneingreifenden Maßnahmen im fragli-
chen Bereich. 
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